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380841-12/73 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu Zahl 1383/J~NR/1973 

1138'1 jA.B. 
z'u A~R~ jJ. 
Präs. am 3 1. Aug, 1973 

··W i e n -_. 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr"Lei.tner, Dr.Halder, Iluber und Genossen, be­
treffend. Beschlagnahme des Spielfilmes IJSchulmädchen-Report 

V .. Teil", beantworte ich wie folgt: 

Frage 1: Wurde gegen den Film "Schulmädchen-Raport 

V .. Teil 11 Anzeige nach dem Schmutz- und Sch,undgesetz bei den 
st~atßanVJal t schaf tl ichen Behörden erstattet ? . 

h!1:twor:ii: "Die "Initiative Österreichir:Jcher Staats-

bürger" hat mehrere Anzeigen wegen der Aufführung des Spiel­
filmes erstattet o. Darüber hinaus hat niemand die Strafverfol-

gungsbehörden angerufen. 1I 

~age 2: Wurde die Vorführung des genannten Filmes 

voJ;' einer richterl.ichen Kommj,ssion veranlaßt ? 

Antwort: tlEj.n solcher Vorgang ist gesetzlj,ch nicht 

vorgesehen und hat daher auch nicht stattgefunden.'" 

~ge 3: Ist die Einhebung eines Gutachtens der 

Generalp~okuratur beim Obersten Gerichtshof in Wien, ob ein 

Strafvergehen vorli eg'G t erfolgt ? 

f.,ntwort: "Die Generalprokuratur beim Obersten 

Gerichtshof ist das letzte Hal im November 1970 vorn 3u.ndes­
ministerium für Justiz fersucht worden, ein Gutachten über einen 

Spielfilm abzugeben." 
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Frage 4~ Wenn ja? zu welchem Ergebni~ ;k8Jll die 
Kommission bZWQ das Gutachten ? 

Antwortg Entfällt 0 

Fragen 5 und 6~ Wenn nein 9 warum ist eine solche 

Veranlassung nicht getroffen worden ? 
Zu welchem Ergebnis führten dia Überprüfu.ngen 

der staatsanwaltschaftlichen Behörden und welche Verfügungen 

; wurden im Sinne der einschlägigen Gesetze getroffen ? 

Ant-w-ortl. "Die zuständigen Staatsanwal tschaften 

in Wien, Graz und Linz haben die Anzeigen im eigenen vlir-
I i 

kungsbereich geprüft und mit Zustimü1ung' der- Oberstaatsan-

wal tschaften nach § 90 stPO zurückgelegt $ Die Staatsan\\Tal t­

schaft hat nicht· die Möglichkeit., ein Gutachten der General­

p:rokuratur, einzuholen .. Das Bundesminister:i tun für (Justiz' \'lar 

mit der Behandlung dieser Strafanzeigen nicht bef~ßt~"· 

l,ragen 7 und- 8:. Steht die Beurteilung aer' staa:ts..;. 

,anwal:tschaftlichen Behörden i,rn ZUf;lamil1erU~al1g .mi t der v!ei~ft).ng 

des Herrn Bundesministers für Justiz an die Staatfi8.l1vv8.1tsehaft 

bei~ Jugendgerichtshof in Wien~ welche im November 1971 zur 

Feststellung der . .Pornographi.e ergangen. sein soll? 

viie lautet der volle Wortlaut dieser vleisllng ? 

:b.tltwort.t· "Ein Zusammenhang 'zwj.schen· oinem im·· 

November 1971 an die Staatsanv.ral-!:;schaft beim Jugendgerichts-

,hof Wien ergangenen Erlaß und der Behandlung der Anzeigen 

gegen die Aufführung des Filmes 11Schv.lmädchen";'Report V~ Teill! 

durchc1ie Staatsanwaltschaft beim Jugend.gerichtshof \"ien und 

di.e Sta~tsanwal tschaften in Lil1z und Graz ist nicht ersicht-

.lich,zumal im Nove~ber 1971 weder ein .allgemeiner Erlaß zur 

.Handha,.bung des Pornographiegesetzes ergangen ist, noch der 

Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof "heu alleül gn;md­
sätzliche Ausführungen hiezu mitgeteilt worden sind ... 

21 .. August 1973 

Der Bundesminister 
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